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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Handen. Darin sind wichtige An-
spruche aus Ihnrem Arbeitsverhdaltnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

- schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen fur alle Arbeit-
nehmerinnen einer Branche,

- verhindert, dass die Arbeitnehmerinnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kén-
nen, und

- schafft ein grokeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmerlnnen und Arbeitgebern.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr Gber 170 Kollektivvertréige mit den zusténdigen Arbeit-
geberverbdnden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal muissen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Starke bei, mit der wir Forderungen im Infe-
resse der Arbeitnehmerinnen durchsetzen kénnen. Deshalb méchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich fur Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Inrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhaltnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grifen

Barbara Teiber, MA Mario Ferrari
Vorsitzende Bundesgeschaftsfihrer
KV-Highlights:

- 20 € Fixbetrag (Vollzeit) + 1,5 % Erhéhung der IST-Gehalter ab 1. 1. 2026

- Gefahrenzulagen gemdFk XV. (1) und (2): Strahlenschutzzulage von 197,00 € auf 206,00 € und
Infektionszulage von 154,00 € auf 161,00 €

- Die kollektivvertraglichen Mindestgehaltsschemata werden ab 1. 1. 2026 um + 4,1 % erhdht.

GPA Servicecenter:
Hotline: 05030121, service@gpa.at, www.gpa.af, facebook/gpa
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KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen der Arztekammer fur Tirol,
6020 Innsbruck, Anichstrafke 7/1, einerseits und dem
Osterreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft
GPA, Geschaftsbereich Interessenvertrefung,

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Plafz 1, sowie der Regio-
nalgeschdaftsstelle Tirol der GPA, 6020 Innsbruck, Stud-
tiroler Platz 14-16, andererseits.

. GELTUNGSBEREICH

Durch diesen Kollektivvertrag wird das Dienstverhalt-
nis der Angestellten bei niedergelassenen Arzten und
arztlichen Gruppenpraxen, die der Arztekammer far
Tirol angehdéren, geregelt. Ausgenommen sind Fach-

arzte fur Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Zahnarz-
te und Gruppenpraxen bei Zahndarzten.

Als Angestellte bei Arzten gelten jene Personen, die
dort selbst Angestelltendienste leisten.

Il. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Soweit in diesem Kollektivvertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen des Angestelltengeset-

zes, BGBI Nr 292/1921 idgF.

lll. ARBEITSZEIT

(1) Die Normalarbeitszeit fur die im Artikel | angefuhr-
ten Arbeitnehmer/innen betragt 40 Stunden in der
Woche, wobei die Aufteilung der Einzelvereinbarung
mif der Mafkgabe Uberlassen bleibf, dass der tagliche
Beginn nicht vor 7.00 Uhr, das Ende nicht nach
20.00 Uhr liegen soll und die Arbeitszeit an einem
Werktag 9 Stunden nicht Gberschreiten darf.

(2) Bei Einteilung der Arbeitszeit in eine 6-Tage-Woche
ist den Angestellten einmal woéchentlich ein freier

Halbtag in jenem Ausmaf zu gewdhren, der zeitmdaRig
der am Samstag zu leistenden Arbeitszeit entspricht.
Bestehende gunstigere befriebliche Regelungen blei-
ben aufrecht.

(3) Die Normalarbeitszeit endet am Samstag um
13.00 Uhr.

(4) Der 24. und 31. Dezember jeden Jahres sind dienst-
frei.

IV. SONN- UND FEIERTAGSRUHE

(1) Die Sonn- und Feiertagsruhe regelt sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Angestellte, die der
evangelischen Religionsgemeinschaft und der altka-
tholischen Kirchengemeinschaft in Osterreich ange-
horen, sind am Karfreitag ohne Schmalerung ihres
Entgelts von der Arbeit freizustellen. Diese Bestimmun-
gen finden ferner auf Arbeitnehmer/innen, die der is-
raelitischen Glaubensgemeinschaft in Osterreich an-

gehoren, sinngemdaR mit der Makgabe Anwendung,
dass fur diese Arbeithehmer/innen der Verséhnungs-
tag als arbeitsfreier Tag gilt.

(2) Absatz (1) gilt laut § 33a Absatz 28 ARG feilweise
derzeit nicht. Bestehende glnstigere Regelungen im
Dienstvertrag bleiben aufrecht bzw kénnen auch
kunftig vereinbart werden.



V. UBERSTUNDENENTLOHNUNG

(1) Jede Arbeitsleistung, die Uber die wochentliche Ar-
beitszeit von 40 Stunden hinausgeht, gilt als Uberstun-
denarbeit. Uberstunden sind separat zu entlohnen,
sofern nicht Zeitausgleich vereinbart wird.

(2) Es wird weiters vereinbart, dass die Uberstunden
mit einem Zuschlag von 50 % entlohnt werden. Fallen
die Uberstunden in die Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr
bzw auf einen Sonn- oder Feiertag, so gebuhrt ein Zu-
schlag von 100 %.

(3) Als Grundlage fir die Uberstundenberechnung gilt
1/164 des Bruftomonatsgehaltes zuzlglich des ali-

quoten Remunerationsanteiles. Zur Leistung von
Uberstunden sind die Angestellten nur im Bedarfsfall
und zu der gesefzlich vorgesehenen Héchstdauer ver-
pflichtet. Die geleisteten Uberstunden sind monatlich
zu verrechnen. Der Anspruch ist bei sonstiger Verwir-
kung innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Ableis-
tung der Uberstunden beim Arbeitgeber geltend zu
machen. Durch Vereinbarung kann ein Uberstunden-
pauschale festgesetzt werden, doch darf es im Durch-
schnitt der Geltungsdauer den/die Arbeitnehmer/in
nicht unglnstiger stellen als die Uberstundenentloh-
nung.

VI. FREIZEIT BEI NACHGEWIESENER DIENSTVERHINDERUNG

(1) Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Eintritt
nachstehender Familienangelegenheiten ist jedem/r
Angestellten eine Freizeit, ohne Schmdlerung seines/
ihres monatlichen Entgelts, zu gewdhren, zB:

a) Bei Eheschliekung des/der Angestell-
ten oder bei Tod des/der Ehepart-

ners/in (Lebensgefdhrten/in) ............ 3 Werktage
b) im Todesfall von Eltern oder unmundi-

gen Kindern (Zieh- oder Stiefkindern) 2 Werktage
c) bei Eheschliekung von Geschwistern

oder eines Kindes (Zieh- oder Stiefkin-

A@S) it 1 Werktag

d) nach der Geburt eines Kindes
e) im Todesfall von grokjahrigen Kindern
(Zieh- oder Stiefkindern), Geschwis-
tern, Schwiegereltern oder Grofeltern
f) zuzuglich fur die notwendige Hin- und
Ruckfahrt zum Ort des Begrdbnisses..
g) bei Wohnungswechsel im Falle der
FUhrung eines eigenen Haushaltes....

2 Werktage

1 Werktag
1 Werktag
2 Werktage
(2) Dem/Der Ehepartner/in ist ein/e Lebensgefahrte/

in, mit dem/der seit mindestens 10 Monaten eine ehe-
dahnliche Hausgemeinschaft besteht, gleichzustellen.

VIl. GESETZLICHE SOZIALPOLITISCHE BESTIMMUNGEN

Wenn einem/einer Angestellten durch einen Sozialversicherungstrager ein Kuraufenthalt gewdhrt wird, so ist die-

se Zeit nicht auf den Urlaub anzurechnen.

Vlila. BEZAHLTE WEITERBILDUNG

Die vom Arbeitgeber angeordnete Teilnahme an be-
rufsorienfierten Schulungs- und Fortbildungsveran-
staltungen ist als Arbeitszeit anzusehen. Fortbildungen

welche von niedergelassenen Arzten selbst durchfihrt
werden sind dem/der Angestellten nach absolvierter
Ausbildung schriftlich zu bestatigen.

Vilb. ANRECHNUNG VON KARENZZEITEN

Ab 1.8. 2019 werden, der Gesetzeslage nachfolgend,
far samtliche dienstrechtliche Anspriche, welche sich

auf die Dauer des Dienstverhdltnisses beziehen, Ka-
renzzeiten gemdafl MSchG und VKG voll angerechnet.



VIIl. URLAUB

(1) Fur den Urlaub gelten, soweit in diesem Vertrag
keine abweichenden Regelungen enthalten sind, die
gesetzlichen Bestimmungen des Angestelltengesetzes
und des Urlaubsgesetzes 1976, BGBI 390/1976 idgF.

(2) Diplomierte Assistent/innen bei Fachdarzten fur Ra-
diologie erhalten zusdatzlich in jedem Dienstjahr
6 Werktage Urlaub.

Fur neu begonnene Dienstverhdltnisse von diplomier-
ten Assistent/innen bei Fachdrzten der Radiologie ab
1.1. 2022 gilt, im Falle der ausschlieflichen Tatigkeit
mit digitalen Aufnahmesystemen bzw mit gepulsten
Durchleuchtungssystemen, ein reduzierter Anspruch
von einem Tag zusdtzlichen Urlaubs.

(idF 1. Janner 2022)

Fur neu begonnene Dienstverhdltnisse ab 1.1. 2025
von diplomierten Assistentiinnen bei Fachdrzten der
Radiologie gilt, im Falle der ausschliefslichen Tatigkeit
mit digitalen Aufnahmesystemen bzw mit gepulsten
Durchleuchtungssystemen, kein Anspruch auf zusaftz-
lichen Urlaub.

(idF 1. Janner 2025)

(3) Kriegsbeschadigte, Invalide und Beschadigte nach
dem Opferfursorgegesetz oder dem Heeresversor-
gungsgesetz sowie Kérperbehinderte jeweils mit min-
destens 50 %iger Invaliditaf, erhalten zusatzlich in je-
dem Dienstjahr 3 Werktage Urlaub.

(4) Vordienstzeiten, die im selben Betrieb zugebracht
wurden, werden bei Wiedereinftritt in den gleichen Be-
trieb bei der Urlaubsberechnung, wenn die Unterbre-
chung nicht ladnger als 180 Tage gedauert hat und die
Lésung des Dienstverhdltnisses durch den Arbeitgeber
erfolgt ist, sofort angerechnet.

(5) Wahrend des Urlaubes darf der/die Arbeitneh-
mer/in keine dem Erholungszweck des Urlaubes wi-
dersprechende Erwerbstatigkeit leisten.

(6) Bei Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages
bestehende, fur die Arbeitnehmer/innen gulnstigere
Regelungen uUber den Urlaub, werden durch diesen
Kollektivvertrag nicht berthrt.

IX. ANSTELLUNG UND VORDIENSTZEITEN

(1) Vordienstzeiten, die bei einem der Arztekammer zu-
gehdrigen Arbeitgeber zurickgelegt wurden und eine
zusammenhdngende Dienstfzeit von mehr als 6 Mona-
ten umschliezen, werden bei Berechnung des Entgelts
zur Gdnze eingerechnet. Flir eine abgeschlossene
Ausbildung im gehobenen Dienst fur Gesundheits-
und Krankenpflege wird 1 Jahr angerechnet.

(2) Vordienstzeiten, die in anderen Dienststellen ver-
bracht wurden und die eine zusammenhdngende

Dienstzeit von 6 Monaten ergeben, werden bis zur
Hochstzeit von 5 Jahren eingerechnetf, wenn in dieser
Tatigkeit vornehmlich Kenntnisse und Fahigkeiten er-
worben wurden, die auch bei Arzten verwertet werden
kénnen.

(3) Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wur-
de, gilt fur alle Angestellten der erste Monat als Probe-
monat im Sinne des § 19 (2) Angestelltengesetzes.

X. ANSPRUCH BEI DIENSTVERHINDERUNG

(1) Ist ein/e Angestellte/r nach Antritt seines/ihres
Dienstes durch Krankheit oder Ungllucksfall an der
Leistung seiner/ihrer Dienste verhindert, so behalt
er/sie seinen/ihren Anspruch auf die festen Bezlige
nach den Bestimmungen des § 8 Angestelltengesefz.

(2) Der/Die Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die
Dienstverhinderung dem Arbeitgeber anzuzeigen und
diesem innerhalb von 3 Tagen eine Bestatigung der
Krankenkasse oder eines Amts- oder Sprengelarztes
Uber die durch die Krankheit bedingte Arbeitsunfahig-
keif und deren wahrscheinliche Dauer zu erbringen.

Die Vorlage einer solchen Bestatigung kann nach an-
gemessener Zeit erneut verlangt werden. Kommt der/
die Angestellte diesem Verlangen nicht nach, so ver-
liert er/sie fur die Dauer der SGumnis den Anspruch
auf das Entgelf.

(3) Kann einem/einer allein stehenden Angestellten
infolge einer schweren Erkrankung die zeitgerechte
Beibringung der erforderlichen Bestéfigung nicht zu-
gemutet werden, so hat er/sie nach Fortfall der Behin-
derung dies ohne Verzug nachzuholen.



Xl. KUNDIGUNG

(1) Ist das Dienstverhaltnis ohne Zeitbestimmung ein-
gegangen oder fortgesefzt worden, so unterliegt des-
sen Lésung den Bestimmungen des § 20 Angestellten-
gesetz. Bezluglich der Kundigungsfrist wird gemdafs
§ 20 Absatz 3 des Angestelltengesetzes vereinbart,
dass sie nur am Letzten eines Kalendermonates en-
digt.

(2) Kandigungen mussen, bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit, schriftlich durch eingeschriebenen Brief er-
folgen. Als ordnungsgemaRe Zustellung gilt auch die
bestatigte Ubergabe des Kindigungsschreibens in
der Ordination oder an einem anderen Ort.

Xll. SONDERZAHLUNGEN

Dem/Der Angestellten gebuhrt in jedem Kalenderjahr
eine Sonderzahlung im Ausmaf; von zwei Monatsbezul-
gen (Bruttomonatsgehalt + allfallige Zulagen im Sinne
des Artikels XV.), wobei die erste Halfte bei Antritt des
Urlaubes, spatestens am 1. Juli, die zweite Halffe am
1. Dezember, fallig ist. Den wdhrend eines Kalender-
jahres austretenden oder eintrefenden Angestellten

wird der aliquote Teil dieser Sonderzahlung bezahlt.
Ein wahrend des Jahres ausbezahlter Teil dieser Son-
derzahlung ist auf den aliquoten Teil anzurechnen,
wenn der/die Angestellte sein/ihr Dienstverhdltnis
selbst kindigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig aufldst
oder mit wichtigem Grund vorzeitig entlassen wird.

Xlla. SONDERZULAGEN

Fur langjahrige Dienste wird dem/der Arbeitneh-
mer/in nach einer Beschaffigung in derselben Praxis
von

15 Jahren mindestens ..... 1 Brutto-Monatsgehalt
20 Jahren mindestens ..... 1,5 Brutto-Monatsgehalter
30 Jahren mindestens ..... 2 Brufto-Monatsgehdalter

als einmalige Sonderzulage gewdhrt.

XIll. MINDESTLEISTUNGEN

Sondervereinbarungen wird in keiner Weise vorgegrif-
fen, die Uber die Leistungen dieses Kollektivvertrages
hinausgehen. Bestehende héhere Gehdlter und glns-

tigere arbeitsrechtliche Vereinbarungen werden
durch das In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages
nicht beruhrt.

XIV. ENTGELT

(1) Berufsgruppe 1:

Schreibkrafte und Sprechstundenhilfen (ohne Tatig-
keiten die dem Berufsbild eines MAB-G Berufes ent-
sprechen), die einfache Arbeiten unter Anleitung erle-
digen

Berufsjahr ab 1.1. 2026
M L 2.082,00
M 2. 2.099,00
M 3 2.122,00
IM A 2.135,00
IM 5. 2.153,00
M 6. e 2.171,00
IM 7 2.188,00

Berufsjahr ab 1.1. 2026
M 8. 2.205,00
M G 2.225,00
IM 10, o 2.243,00
iM L1 2.258,00
M L2, 2.275,00
M L3, e 2.295,00
iM L4, 2.310,00
IM 15, 2.329,00
IM 16, oo 2.348,00
IM L7 2.368,00
IM 18, 2.384,00
IM 19 2.403,00
IM 20, oo 2.423,00

-10 -



Berufsjahr ab 1.1. 2026 Berufsjahr ab 1.1. 2026
I 210 e 2.443,00 M 7 e 2.408,00
I 22, e 2.464,00 M B e 2.429,00
I 23, e 2.485,00 I 9 e 2.450,00
I 24, e 2.508,00 M 10 e 2.475,00
I 25, e 2.529,00 M L1 e 2.497,00
I 12, e 2.521,00
(2) Berufsgruppe 2: im 1 T 2.542,00
Berufe gem MAB-G (Ordinationsassistenz, Desinfek- im 14, o, 2.566,00
tionsassistenz, Gipsassistenz, Laborassistenz, Obduk- IM 15, 2.588,00
tionsassistenz, Operationsassistenz,  Rontgenassis- M 160 e 2.613,00
tenz), (vormals Angestellte des Sanitatshilfsdienstes M 17, 2.638,00
gemdk § 51 MTE-SHD-Gesetz, BGBI 102/1961 idgF): 1M 18, 2.661,00
medizinische Masseur/innen und Heilmasseur gem !m 10 2.685,00
MMHmMG:; Pflegeassistenz gem § 83 GUKG: Schreib- 1M 20, e 2.709,00
kréfte, die Arbeiten selbstandig erledigen (Sekrefar/ M 2L oo, 2.736,00
innen) I 22, e 2.761,00
M 23, e 2.786,00
Berufsiahr ab1.1.2026 M 24 o 2.814,00
IM Lo 2.146,00 M 25, e 2.841,00
I 2. e 2.164,00
m a T ey (9 Berutsgruppe &
I B e 2.218.00 Angestellte des gehobenen medizinisch-technischen
i 6 2234’00 Dienstes gemd&f § 1 MTD-Gesetz (BGBI 460/ 1992
M6 223400 daF). Angehorige des gehobenen Dienstes far Ge-
M 7. 225200 sundheits.. und Krankenpflege gemaf GuKG (BGBI |
M 9. oo, 228900 108/1997 idgF)
I 10 e 2.306,00 Berufsjahr ab 1.1. 2026
I LLe e 2.323,00 I L e 2.340,00
I 12, e 2.340,00 M 2 e 2.363,00
I 13, e 2.358,00 I B e 2.391,00
I L4 e 2.374,00 I Ae e 2.414,00
I 15, e 2.395,00 M B e 2.437,00
I 16 e 2.412,00 M 6 e 2.466,00
I 17 e 2.431,00 I 7 e 2.490,00
I 18, e 2.450,00 M B e 2.515,00
I 19 e 2.467,00 M 9. e 2.542,00
I 20 e 2.486,00 I L0, ettt 2.567,00
I 210 e 2.508,00 M L1 e 2.592,00
I 22, e 2.527,00 M L2, e 2.618,00
I 23, e 2.550,00 I L3 e 2.644,00
I 24, e 2.571,00 M 14, e 2.670,00
I 25, e 2.594,00 M 15 e 2.695,00
I L6, e 2.720,00
(3) Berufsgruppe 3: - 2.747,00
Medizinische Fachassistenz (MFA) gem MAB-G, Ange- |m 18, 2770,00
stellte des  medizinisch-technischen Eachdienstes M 19, 2.796,00
(MTF) gemdfs § 37 MTF- SHD-Gesetz (BGBI 102/1961 I 20, <o 2.822,00
idgF).) M 21, e 2.849,00
M 22, e 2.876,00
Berufsiahr ab1.1.2026 M 23 e 2.904,00
M Lo 2.275,00 M 24, oo 2.932,00
M 20 2.296,00 M 25, e 2.962,00
I B e 2.319,00
M A e 2.342,00 Legende:
I e e 2.363,00 '
I 6e e 2.383,00 MAB-G...... Medizinische Assistenzberufe-Gesetz
MFA.......... diplomierte medizinische Fachassistenz

—11 -



MTF-SHD-G Bundesgesetz Uber die Regelung des
medizinisch-technischen Fachdienstes
und der Sanitatshilfsdienste

MTF .......... diplomierfe medizinisch fechnische-
Fachkraft

MTD-G...... Bundesgesetz Uber die Regelung der
gehobenen medizinisch-technischen-
Dienste

GuKkG........ Gesundheits und Krankenpflege-Gesetz

MMHmMG ... Medizinischer Masseur- und Heilmas-
seurgesetz

(5) Der Stundenlohn fur nicht ganztagig Beschéftigte
wird grundsdatzlich nach den obigen Mindestsatzen
berechnet, wobei die Mindestsdtze der betreffenden
Kategorie, unter welche der Angestellte fallt, fur
Dienstverhaltnisse ab 1.10. 2017 durch 173 (davor
160) dividiert und auf diese Weise der Stundenlohn er-
rechnet wird.

XIVa. ERHOHUNG DES IST-GEHALTES

Die Gehalter, welche die kollektivvertraglichen Min-
destgehalter Ubersteigen (IST-Gehdlter), werden mit
1.1. 2026 um zuerst € 20,- (vollzeitdquivalent) danach
um 1,5 % erhéht und auf die néchsthéheren € 0,50 ge-
rundet.

Freiwillige Erhéhungen, die seit dem 1.1. 2026 ge-
wdahrt worden sind, kénnen auf diese Erhéhung ange-
rechnet und ggf mindernd bertcksichtigt werden.

XV. GEFAHRENZULAGEN

(1) Angestellte bei Fachdrzten fiar Radiologie, die in
Strahlenbereichen tatig sind, Angestellte bei allen Ub-
rigen Arzten, die beruflich strahlenexponierte Perso-
nen im Sinne des § 11 Strahlenschutzverordnung sind,
sowie Angestellte in mikrobiologischen oder serologi-
schen Laboratorien erhalten ab. 1.1. 2026 € 206,-.

(2) Eine monatliche Zulage in der Hohe von € 161,- ab
1.1. 2026 erhalten Angestellte

a) bei Fachdrzten fur Labormedizin, die in Austbung
ihrer Tatigkeit mit Bluf, Serum, Harn, Stuhl, &atzen-
den oder giftigen Reagenzien in Berihrung kom-
men,

b) bei allen Gbrigen Arzten, die in Ausiibung ihrer Tda-
tigkeit mit Blut, Serum, Harn, Stuhl oder anderem
infektiosem Material in Berihrung kommen, oder
in Austibung einer Tatigkeit eines Berufsbildes eines
Gesundheitsberufs des Entgeltschemas gem XIV an
der Mehrzahl der vereinbarten Arbeitstage wenigs-
tens 2x je 10 Minutfen téaglich physischen Patient_in-

nenkontakt haben (beispielsweise beim Assistieren
wdhrend darztlicher Tatigkeiten an Patient_innen,
dem Anlegen von Diagnosegerdten wie EKG, Lun-
genfunktion, ...)

(3) Diese Zulagen werden zu den kollektivvertragli-
chen Gehaltssatzen fur solche Zeitrdume gewdhrt, in
denen tafsachlich eine Dienstleistung vollbracht wird.
Fur Zeiten der Entgeltfortzahlung (zB Urlaub, Kran-
kenstand) ist der Durchschnitt des unmittelbar davor
liegenden Jahres zu ermitteln.

(4) Far nicht ganztadgig beschaftigte Angestellte gel-
ten Absatz 1 und 2 sinngemdaf mit der Mafkgabe, dass
die dort angefuhrten Betrédge mit einem Teiler von
1/160 errechnet werden. (Zulage gemdfk Absatz 1
und 2 /160x 173/ 40 x (geleistete Wochenstunden ge-
mdafR Vertag + gegebenenfalls regelmafiger Mehrar-
beit)).

XVI. TEILZEITBESCHAFTIGUNG

Fur teilzeitbeschaftigte Angestellte gelten alle in die-
sem Kollektivvertrag enthaltenen arbeitsrechtlichen
Bestimmungen sowie die angefuhrten Gehaltsansat-
ze, jedoch nur im Verhaltnis zum Ausmafs der geleiste-

ten Arbeitsstunden. Eine Uberstundenentlohnung im
Sinne des Artikels V gebuhrt erst dann, wenn die wo-
chentliche Arbeitszeit 40 Stunden Uberschreitet.

—12 -



XVIl. VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT

Die Angestellten sind zur Verschwiegenheit Uber alle
ihnen in Austbung ihres Berufes anvertrauten oder
bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. Die

Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach Beendigung
des Dienstverhdltnisses.

XVIll. GELTUNGSDAUER

Dieser Kollekfivvertrag fritft mit 1. JaGnner 2026 in Kraft.
Jeder Vertragsteil hat das Recht, den Kollektivvertrag
jeweils mit mindestens dreimonatiger Kindigungsfrist
zum Quartalsende mittels eingeschriebenen Briefes
zu kandigen.

Wahrend der Kindigungsfrist sind Verhandlungen
wegen Erneuerung des Kollektivvertrages zu fuhren.
Mit dem In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages ver-
lieren die Bestimmungen des Kollektivvertrages vom
1.1. 2025 ihre Gultigkeit.

Innsbruck, am 4. November 2025

Anderungen dieses Kollektivvertrages kénnen frihes-
tens mif 1. 1. 2027 in Kraft treten.

Fur Kollektivvertragsverhandlungen fur Angestellte
bei Arzten und in Gruppenpraxen in Tirol wird die
durchschnittliche Inflationsrate von November des
Vorjahres bis Oktober des Jahres, nach dessen Ablauf
die Erhéhung stattfindet, als Basis festgelegt.

—-13 -



ARZTEKAMMER FUR TIROL
6020 Innsbruck, Anichstrafze 7/I

Der Prasident: Der Obmann der Kurie der niedergelassenen
Arzte:
Dr. Stefan KASTNER VP MR Dr. Momen RADI

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende: Der Bundesgeschaftsfuhrer:
Barbara TEIBER, MA Mario FERRARI

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA
Wirtschaftsbereich Gesundheit, Soziale Dienstleistungen, Kinder- und Jugendhilfe
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Wirtschaftsbereichsvorsitzende: Der Wirtschaftsbereichssekretar:
Beatrix EILETZ Christoph ZEISELBERGER

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA
Regionalgeschaftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Studtiroler Patz 14-16

Der Regionalvorsitzende: Der Regionalgeschaéftsfuhrer:
Martin WITTING Harald SCHWEIGHOFER
Der Regionalsekretar:

Ralf WIESTNER

Trotz sorgfaltiger Prifung samtlicher Angaben in diesem Druckwerk sind Fehler nicht auszuschlieen und die
Richtigkeit des Inhalts ist daher ohne Gewdhr. Eine Haftung des Verlages oder des Verfassers ist ausgeschlossen.
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VI.

VII.

VIII.

DIENSTZETTEL

fir die Angestellten bei Arzten und in arztlichen Gruppenpraxen in Tirol
(gemafk § 2 AVRAG)

o) IV oY1 o =Y o Y=Y PP
o) I & = o o 5l o TV ) PR PRPTRPPRPN

WO O T TN e
Beginn des DIenstVerNAITNISSES ... ..t e
Das Dienstverhdltnis ist unbefristet*) / bis ............cc..ccceeeeinnnn. befristet*) Der erste Monat des Dienstver-

héltnisses gilt als Probemonat im Sinne des § 19 Abs 2 AngG, wdhrend dessen das Dienstverhdltnis von je-
dem Vertragsteil jederzeit geldést werden kann.

Die Kindigungsbestimmungen richten sich nach den einschlédgigen gesetzlichen Bestimmungen und
nach dem Abschnitt XI des Kollektivvertrages fir die Angestellten bei Arzten und in arztlichen Gruppenpra-
xen in Tirol.

Das Dienstverhaltnis unterliegt den Bestimmungen des Kollektivvertrages fur die Angestellten bei Arzten
und in arztlichen Gruppenpraxen in Tirol sowie den allenfalls fur den Betrieb geltenden Betriebsvereinba-
rungen.

D= =Y = o Y zur Einsichthahme auf.

GemaR dem Kollektivvertrag fur die Angestellten bei Arzten und in érztlichen Gruppenpraxen in Tirol wer-

den Sie in die Berufsgruppe .................... LMo Berufsjahr eingestuft, wobei festgestellt wird,
dass Sie jeweils mit ..............c...e eines jeden Jahres in ein neues Berufsjahr treten.
YL oY =T Y A=T VY=Y o o U T T |

sind insbesondere folgende Aufgaben verbunden:

Sie beachten alle betrieblichen Ordnungs- und Sicherheitsvorschriften und fihren alle, mit der vorgese-
henen Verwendung verbundenen Arbeiten, weisungsgemdf durch. Voribergehend durfen lThnen auch
andere Tatigkeiten zugewiesen werden.

Y1 Ao LT L 1= 0 1=] a1 4 T=] 0 TN

Die wochentliche Normalarbeitszeit betragt gemaf Abschnitt Il des Kollektivvertrages 40 Stunden.

Die vereinbarte wochentliche Normalarbeitszeit bei Teilzeitbeschaftigung betragt ................... Stunden.
Die Vereinbarung Uber die Verteilung der wéchentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage
richtet sich nach den Bestimmungen des Abschnittes Ill des Kollektivvertrages fir die Angestellten bei Arz-
ten und in arztlichen Gruppenpraxen in Tirol.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, im Rahmen der gesefzlichen bzw kollektivvertraglichen Bestimmungen
Mehr- bzw Uberstundenarbeit zu verlangen.
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XI.

XII.

XIIl.

XIV.

XV.

Ihr monatliches Grundgehalt betragt .................... €

Darlber hinaus hat der/die*) Angestellte Anspruch auf folgende Entgeltbestandteile / Zulagen / gege-
benfalls die Vergltung von Uberstunden:*)

Fur die Sonderzahlungen gelten die Bestimmungen des Kollektivvertrages fur die Angestellten bei Arzten
und in darztlichen Gruppenpraxen in Tirol, Abschnitt XII. Die Auszahlung der monatlichen Bezlge erfolgt
gemafk § 15 AngG am Ende eines Monats. Die Uberweisung der laufenden Beziige auf ein Gehaltskonto
gilt als vereinbart.

Fur Reisekosten und Reiseaufwandsentschddigungen gelten folgende Vereinbarungen:........................

Ihr Urlaubsanspruch richtet sich nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages fur die Angestellten bei
Arzten und in arztlichen Gruppenpraxen in Tirol, Abschnitt VIl sowie des Urlaubsgesetzes. Fir das Urlaubs-
ausmaf werden gemaf § 3 UrlG folgende Zeiten angerechnet:

Jede kiinftige Anderung der hier festgehaltenen Rechte und Pflichten, die nicht unmittelbar auf Gesetz,
Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung beruht, wird schriftlich mitgeteilf.

Arbeitgeber Angestellte/r

*) Nichtzutreffendes streichen

Dieser Dienstzettel — vollstéindig ausgefillt — entspricht den
Bestimmungen des § 2 AVRAG. Er wurde von der Arztekammer
Tirol und der Gewerkschaft GPA Tirol, gemeinsam erstellt und
wird gemeinsam zur Verwendung empfohlen und ist von Ge-
buhren befreit.
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MITGLIEDSANMELDUNG i cnfocn onine betreten

mitgliedwerden.gpa.at

Familienname Vorname Titel geb. TT.MM.JJJJ

Strafse, Hausnummer

M weiblich ] Angesrellfe:r M Lehrling M freier Dienstvertrag
B mannlich B Arbeiter:in B Schiler:in B geringfugig beschaftigt

Telefonnummer M divers/inter/offen M Zeitarbeitskraft M Student:in M Werkvertrag

E-Mail

Damit wir dich bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren kénnen, bitten wir um Angabe deines Dienstgebers und der genauen Branche.

Beschdaftigt bei Firma/Schule/Uni Branche Gehaltshéhe brutto GPA-Beitritt MM.JJJJ

Strake/Hausnummer der Firma/Schule/Uni

Der monatliche Mitgliedsbeitrag betragt 1 % des Brutfogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jahrlich angepasst wird
(siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

[J SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)
Ich erméchtige die Gewerkschaft GPA, die Zahlungen meines
Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift Kontoinhaber:in
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Gewerkschaft GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften
einzuldsen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstaftung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsulfimo.

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht

mehr winsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug

des Mitgliedsbeitrages Uber den Befrieb nicht mehr méglich ist,

ersuche ich die Zahlungsart ohne Rucksprache auf SEPA-Lastschrift

auf mein bekannt gegebenes Konto umzustellen. Ort/Datum/Unterschrift

BETRIEBSABZUG

Ich erkldre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen wer-
den kann. Ich erfeile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaftszugehorigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehorigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten,
Karenzzeiten, Prasenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressdnderungen) von meinem Arbeitgeber und von der
Gewerkschaft verarbeitet werden durfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

B ch willige ein, dass OGB, OGB Verlag und/oder VOGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dirfen, um Gber
Serviceleistungen, etwa Aktionen fur Tickets, Bucher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu Gbermitteln. Die Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bestatige, umseits stehende Datenschutzerklarung (auch abrufbar unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum Unterschrift

ANGABEN ZUM WERBER/ZUR WERBERIN:

Familienname Vorname Mitgliedsnummer

#=7 Bitte die ausgefiillte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben
oder in ein frankiertes Kuvert stecken und senden an: qpq
. Gewerkschaft GPA, Service Center, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien
Aktionscode vl CEWERKSCHAFT



DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Der Schutz lhrer persdnlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie Uber die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-
gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Oster-
reichische Gewerkschaftsbund (OGB)/die Gewerkschaft GPA mit
lhren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher fir die Verarbeitung lhrer Daten ist der Os-
terreichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits
von lhnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur far
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und fir die
Dauer lhrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Anspriche aus
der Mitgliedschaft bestehen kénnen. Rechtliche Basis der Daten-
verarbeitung ist lhre Mitgliedschaft im OGB/in der Gewerkschaft
GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-
ligung zur Verarbeitung der dafur zusatzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den OGB/die Gewerkschaft
GPA selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und
kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der
Daten an Drifte erfolgt nicht oder nur mit lhrer ausdrucklichen
Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschliefglich im
EU-Inland.

Ihnen stehen gegeniiber dem OGB/der Gewerkschaft GPA in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Loéschung und Einschrénkung
der Verarbeitung zu.

Gegen eine lhrer Ansicht nach unzulassige Verarbeitung lhrer
Daten kénnen Sie jederzeit eine Beschwerde an die 6sterreichische
Datenschutzbehérde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns Uber folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1
Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

MITMACHEN - MITREDEN - MITBESTIMMEN

] INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK-
SCHAFT GPA bringen Menschen mit &hnlichen
I q Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von
Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-
lemen, zum Suchen kompetenter Lésungen, zum
v Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.
Mit Ihrer persénlichen Eintragung in eine oder mehrere
berufliche Interessengemeinschaften

e erhalfen Sie mittels Newsletter regelmafig Informationen tGber
Anliegen, Aktivitaten und Einladungen fir |hre Berufsgruppe;

e erschlieen Sie sich Mitwirkungsméglichkeiten an Projekten,
Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen fiur lhre
Berufsgruppe mafsgeschneiderten Veranstaltungen;

e nehmen Sie von der Interessengemeinschaft entwickelte be-
rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch
(Broschuren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere
Materialien);

e beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen |hrer be-
ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch
Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und Ent-
scheidung.

Ndhere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse




KONTAKTADRESSEN
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederosterreich
3100 St. Poélten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Strake 7

GPA Landesstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Strafse 32

GPA Landesstelle Karnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstrafze 44/4

GPA Landesstelle Oberosterreich
4020 Linz, Volksgartenstrafze 40

GPA Landesstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Strake 10

GPA Landesstelle Tirol
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

apa

|
GEWERKSCHAFT




DAS
GEWERK-
SCHAFFEN

WIR!

OGB ZVR-Nr.: 576439352

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1.
Verlags- und Herstellungsort Wien.

apa

v I MEINE
GEWERKSCHAFT

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.at



	KV-Highlights
	Inhaltsverzeichnis
	Kollektivvertrag
	I. Geltungsbereich
	II. Gesetzliche Bestimmungen
	III. Arbeitszeit
	IV. Sonn- und Feiertagsruhe
	V. Überstundenentlohnung
	VI. Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung
	VII. Gesetzliche sozialpolitische Bestimmungen
	VIIa. Bezahlte Weiterbildung
	VIIb. Anrechnung von Karenzzeiten
	VIII. Urlaub
	IX. Anstellung und Vordienstzeiten
	X. Anspruch bei Dienstverhinderung
	XI. Kündigung
	XII. Sonderzahlungen
	XIIa. Sonderzulagen
	XIII. Mindestleistungen
	XIV. Entgelt
	XIVa. Erhöhung des Ist-gehaltes
	XV. Gefahrenzulagen
	XVI. Teilzeitbeschäftigung
	XVII. Verschwiegenheitspflicht
	XVIII. Geltungsdauer
	Unterzeichnungsprotokoll
	[Haftungsausschluss]

	Dienstzettel
	Mitgliedsanmeldung GPA
	Interessengemeinschaften GPA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


